
FUNDSTELLENVERZEICHNIS
1. Ferienimmobilien: Gewerbesteuerliche Hinzurechnung 

BFH, Urt. v. 17.08.2023 – III R 59/20; www.bundesfinanzhof.de

2. Aufarbeitung: Differenzbesteuerung auch bei Upcycling? 
FG Schleswig-Holstein, Urt. v. 29.03.2023 – 4 K 77/22, Rev. (BFH: XI R 9/23); www.schleswig-holstein.de

3. Pool-Arzt im Notdienst ist abhängig beschäftigt 
BSG, Urt. v. 24.10.2023 – B 12 R 9/21 R; www.bundessozialgericht.de

4. BMF-Schreiben: Umsatzsteuerbefreiung für Laborleistungen 
BMF-Schreiben v. 10.10.2023 – III C 3 - S 7170/20/10002 :001; www.bundesfinanzministerium.de

5. Dienstwagen: Wechsel der Berechnungsmethode kann Steuern sparen 
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V., Pressemitteilung v. 16.10.2023; www.vlh.de

6. Wegen Homeoffice: Umzugskosten können absetzbar sein 
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V., Pressemitteilung v. 02.10.2023; www.vlh.de

7. Steuereinbehalt lässt sich mit NV-Bescheinigung vermeiden 
Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 24.10.2023; www.lohi.de

8. Kosten für Pflegewohngemeinschaft sind abziehbar 
BFH, Urt. v. 10.08.2023 – VI R 40/20; www.bundesfinanzhof.de

9. Ruhestandsbeamte: Werbungskostenabzug für Gewerkschaftstätigkeit 
BFH, Urt. v. 28.06.2023 – VI R 17/21; www.bundesfinanzhof.de

10. Mobile Banking: Kontoauszüge sollten regelmäßig gesichert werden 
Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 10.10.2023; www.lohi.de
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URHEBERRECHTE UND NUTZUNGSUMFANG
Die Mandanten-Informationen von Deubner Recht & Steuern und alle darin veröffentlichten Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.

Mandanten-Informationen in gedruckter Form dürfen in der bestellten Stückzahl an Mandanten abgegeben werden. Eine darüber 
hinausgehende Vervielfältigung - auch auszugsweise - ist unzulässig. Insbesondere ist es nicht gestattet, die Mandanten-Information zu 
fotokopieren bzw. zu scannen und per E-Mail weiterzugeben oder im Internet zum Abruf bereitzustellen.

Mandanten-Informationen in digitaler Form dürfen beliebig oft ausgedruckt und an Mandanten weitergegeben werden. Des Weite-
ren ist es gestattet, die Inhalte auf der Kanzlei-Website zu veröffentlichen und per E-Mail an Mandanten zu versenden. Die Bearbeitung 
der Mandanten-Information - insbesondere die Entnahme von Bildmaterial - und die Veröffentlichung über andere Kommunikationsplatt-
formen oder Netzwerke sind untersagt.

Diese Nutzungsrechte sind jeweils auf einen Kanzleistandort beschränkt. Für den Einsatz der Mandanten-Information an mehreren 
Standorten bedarf es einer individuellen Vereinbarung mit Deubner Recht & Steuern.
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